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Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Dokument ausschließlich männliche Personenbezeichnungen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese stellvertretend für alle Geschlechter stehen.
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1. Hinweise zur Antragsaufnahme
 Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Nachbearbeitungen die nachfolgend aufgeführten Punkte.

	Es müssen immer alle Antragsseiten eingereicht werden. 

	Sofern im Antragsformular abgefragt, sind immer die berufliche Tätigkeit und die berufliche Stellung (angestellt, selbstständig, etc.) aller 
zu versichernden Personen anzugeben.

	Bei Beantragung eines Krankentagegeldtarifes ist das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten 12 Monate anzugeben.

	Der Name, Art und Umfang (inklusive Tagegeldhöhe) sowie Beginn und (voraussichtliches) Ende bestehender Versicherungen und  
Vorversicherungen (GKVen und PKVen) sind mit Tag, Monat und Jahr anzugeben.

	Sind Antragsteller und zu versichernde Person nicht identisch, muss die Frage nach dem näheren Angehörigenverhältnis (auch bei 
Kindern und Ehepartnern mit gleichen Nachnamen) immer beantwortet werden.

	Bei Beantragung einer beitragsfreien Pflegepflichtversicherung für Kinder ist die diesbezügliche Einkommensfrage bei den ergänzenden 
Angaben zur Pflegepflichtversicherung zwingend zu beantworten. 

	Das SEPA-Lastschriftmandat muss immer vom Kontoinhaber (auch wenn dieser gleichzeitig der Antragsteller ist) mit Datum unter-
schrieben werden.

	Der Empfang der vertragsrelevanten Unterlagen (Stichwort: Empfangsbestätigung) muss rechtzeitig vor Antragstellung erfolgen. Dies 
bedeutet, das Datum der Aushändigung im Antragsformular darf nicht nach dem Datum der Antragstellung liegen.

	Der Antrag muss vom Antragsteller mit aktuellem Datum unterschrieben werden. Auch alle mitzuversichernden Personen ab 16 Jahre 
müssen den Antrag unterschreiben.

	Der Antrag muss auch vom Vermittler ggf. mit Stempel unterschrieben werden.

2. Hinweise zur Beantwortung der Gesundheitsfragen
 Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Nachbearbeitungen die nachfolgend aufgeführten Punkte.

	Bei Routine- und Vorsorgeuntersuchungen ist anzugeben, ob diese mit oder ohne Befund waren.

	Bei Kontrolluntersuchungen ist neben dem Befund auch die Ursache bzw. Grunderkrankung anzugeben, weshalb die Kontrolle  
durchgeführt wurde.

	Bei Kindern sind die im abgefragten Zeitraum durchgeführten Kindervorsorgeuntersuchungen (U-Untersuchungen) anzuzeigen. Auch 
hier muss angegeben werden, ob diese mit oder ohne Befund waren. Kopien des Untersuchungsheftes müssen dem Antrag nicht bei-
gefügt werden.

	Zu allen mit „ja“ beantworteten Gesundheitsfragen sind möglichst genaue und für Dritte nachvollziehbare Angaben zu machen. Bitte 
beachten Sie hierzu auch die Vorgaben im Antragsformular unter dem Punkt „Wurde eine der Fragen 2a bis xx mit „ja“ beantwortet, sind 
hier nähere Angaben zu machen“.

	Bei bestimmten Vorerkrankungen ist es sinnvoll, gleich mit dem Antrag eine Selbstauskunft einzureichen. Beispiele für solche Er-
krankungen sind: Allergien, chronische oder rezidivierende Erkrankungen der Atmungsorgane, Augenkrankheiten, Bluthochdruck, 
Frauenkrankheiten, Gelenkleiden, Fußdeformitäten, Harnwegs- oder Nierenerkrankungen, Hauterkrankungen, Herz- oder Kreislaufer-
krankungen, Knieerkrankungen, Migräne oder wiederholte Kopfschmerzen, Ohrenerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Stoff-
wechselstörungen, Venenerkrankungen, Verletzungen und Unfälle, Wirbelsäulen- und Bandscheibenerkrankungen;

Die entsprechenden Selbstauskünfte sind auch im Beraterportal (Extranet) und in UWE-KV-online zu finden. 

Gerne können die Selbstauskünfte auch direkt in der für Sie zuständigen Geschäftsstelle oder in der Hauptverwaltung angefordert werden.



KVF-915  07.24

Hinweise und Tipps zur Antragstellung in der Krankenversicherung

Seite 4 von 14

3. Ausfüllhilfe zum Vollversicherungsantrag

Vermittlerangaben
Unvollständige Angaben

verzögern die Bearbeitung.

Bei Beamtenanwärtern 
ist das voraussichtliche Ende
der Ausbildung einzutragen.

Bei der Beantragung eines  
Krankentagegeldes ist  
das durchschnittliche  

Nettoeinkommen anzugeben.

Bei Selbstständigen
muss immer angegeben werden, seit 
wann das Gewerbe angemeldet ist.

Berufliche Tätigkeit
Zur Prüfung einer generellen  

Versicherbarkeit muss die  
berufliche Tätigkeit immer und genau 

angegeben werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch  

unsere Annahmekriterien.

Bitte reichen Sie immer alle 
Antragsseiten ein, auch wenn Sie 
diese für nicht wichtig halten oder 
keine Eintragungen erfolgen. Bei 

fehlenden Seiten ist eine Policierung 
des Antrages nicht möglich.



KVF-915  07.24

Hinweise und Tipps zur Antragstellung in der Krankenversicherung

Seite 5 von 14

Tarife und Monatsbeiträge
Bitte die genaue Bezeichnung der  

Tarife – einschließlich Tagegeldhöhen –  
und den jeweiligen Tarifbeitrag 

angeben.
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Sofern für Kinder eine beitragsfreie 
Pflegepflichtversicherung  

beantragt wird, muss dieser Punkt 
immer beantwortet werden.

Vorversicherungen
Bitte geben Sie den Beginn und das 
genaue Ende sowie die Bezeichnung 

der Vorversicherung an. 
Sollte es sich um keine deutsche GKV 

oder PKV handeln oder eine Lücke 
im Versicherungsschutz bestehen, 

beachten Sie bitte unsere Annahme-
kriterien.

Bitte beantworten Sie immer die 
Frage nach Beitragsrückständen 

bei Vorversicherungen. Bei einer 
fehlenden Beantwortung führt 

dies zu einer Rückfrage und somit 
Verzögerung.

Auch bei Kindern oder Ehepartnern 
mit gleichen Nachnamen und gleicher 
Anschrift muss diese Frage immer 

beantwortet werden.
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Die Gesundheitsfrage 7 ist  
ausschließlich für Bestandskunden 

bei Erhöhung bestehender Tarife 
bzw. bei Produktlinienwechsel zu  
beantworten. Sofern sich mit der 

Erhöhung bzw.  dem Produktlinien-
wechsel auch die Zahnleistungen 
erhöhen, müssen zusätzlich auch 
die Gesundheitsfragen 8 a bis 8 d 

beantwortet werden. 

Die Gesundheitsfragen 1 a bis 6 
sowie 8 a bis 8 d müssen genau und 
vollständig – auch bei Kindern (hier 
jedoch die Zahnfragen 8 a bis 8 d 

erst ab dem 6. Geburtstag) –  
beantwortet werden.
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Achten Sie bitte auf eine korrekte 
Zuordnung der näheren Angaben zu 

den mit „ja“  
beantworteten Gesundheitsfragen und 

zur richtigen Person. 

Geben Sie bitte immer möglichst  
exakt die Diagnose (genaue Krank-
heitsbezeichnung), die Symptome, 

die Untersuchungs-/Behandlungsda-
ten und die Namen sowie Anschriften 

der Behandler, einweisenden und/ 
oder nachbehandelnden Ärzte an. 
Alleine die Angabe von Schmerzen 
oder Beschwerden sowie Sammel-
begriffe wie „Unterleibsleiden“ oder 
„Rückenschmerzen“ ziehen zwangs-

läufig Rückfragen nach sich. 
Angaben wie „übliche Kinderkrank-
heiten“ oder Ergänzungen wie „etc.“ 

sind nicht ausreichend.

Ein Beiblatt zu den mit „ja“ beant-
worteten Gesundheitsfragen muss 
eindeutig als „Anlage zum Antrag 

vom …….“ gekennzeichnet sein. Die 
Angaben auf dem Beiblatt müssen 

ebenfalls den mit „ja“ beantworteten 
Gesundheitsfragen zugeordnet wer-
den und vom Antragsteller und ggf. 
der zu versichernden Person ab 16 

Jahre mit Datum unterschrieben sein.
Dem Antrag beigefügte Selbstaus-

künfte, Arztberichte oder Atteste sind 
an dieser Stelle nicht gemeint. 

Bei Routine-, Vorsorge- 
(auch U-Untersuchungen) und 

Kontrolluntersuchungen ist immer 
das Untersuchungsergebnis (auch 
wenn kein Befund erhoben wurde)  

anzugeben. Bei Kontrollunter-
suchungen ist zusätzlich der Grund 
anzugeben, weshalb die Kontrollen  

durchgeführt wurden.

Bei bestimmten Vorerkrankungen/
Beschwerden ist es sinnvoll, gleich 
mit dem Antrag eine Selbstaus-
kunft einzureichen. Beispiele für 

solche Erkrankungen sind: Allergien, 
chronische oder rezidivierende 

Erkrankungen der Atmungsorgane, 
Augenkrankheiten, Bluthochdruck, 
Frauenkrankheiten, Gelenkleiden, 
Fußdeformitäten, Harnwegs- oder 
Nierenerkrankungen, Hauterkran-

kungen, Herz- oder Kreislauferkran-
kungen, Knieerkrankungen, Migräne 

oder wiederholte Kopfschmerzen, 
Ohrenerkrankungen, Schilddrüsener-
krankungen, Stoffwechselstörungen, 

Venenerkrankungen, Verletzungen 
und Unfälle mit Operation, Wirbelsäu- 
len- und Bandscheibenerkrankungen.
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Das SEPA-Lastschriftmandat ist 
bei einer gewünschten Abbuchung 
immer – auch wenn Antragsteller 

gleich Kontoinhaber ist – vom  
Kontoinhaber/Antragsteller mit 

Datum zu unterschreiben. 
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Das Datum der Aushändigung der 
vertragsrelevanten Unterlagen

darf nicht nach dem Datum der 
Antragstellung liegen. 

Sollte die Aushändigung nach der 
Unterzeichnung des Antrages erfolgt 

sein, muss der Antrag nochmals 
bei Punkt 21 mit aktuellem Datum 

unterschrieben werden. 

Unterschriften:
Der Antrag muss vom Antragsteller, 
allen zu versichernden Personen ab 
16 Jahre und von Ihnen als Antrags-
vermittler unterschrieben werden. 

Bitte das Datum der
Antragsunterzeichnung  
und dessen Aktualität nicht

vergessen.
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4. Prämienzuschlag bei fehlender/unzureichender Vorversicherung

Es besteht seit dem 1. Januar 2009 gemäß § 193 Abs. 3 VVG für alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland die Pflicht bei einem in 
Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen eine Krankheitskostenversicherung abzuschließen und 
aufrechtzuerhalten. 

Wird der Vertragsabschluss später als einen Monat nach dem Entstehen der Pflicht beantragt, ist ein gesetzlicher Prämienzuschlag zu 
entrichten. Der Zuschlag beträgt für jeden weiteren Monat der Nichtversicherung einen Monatsbeitrag; ab dem 6. Monat der Nichtver- 
sicherung 1/6 des Monatsbeitrags. Für die Berechnung der genauen Höhe des Prämienzuschlags ist der Beitrag für die substitutive  
Krankenversicherung ohne gesetzlichen Zuschlag, der Beitrag für ein Krankentagegeld sowie ein eventueller Risikoausgleichsbeitrag zu 
Grunde zu legen.

5. Mindest- und Höchstsätze in den Tagegeldtarifen (auch in UWE-KV-online hinterlegt)

Tarife uni-PT-Komfort und uni-PT-Premium Mindestsatz Höchstsatz

 15,00 Euro 100,00 Euro

Tarif uni-KSKT Mindestsatz Höchstsatz mit  Höchstsatz ohne
  Krankheitskosten- Krankheitskosten-
  vollversicherung vollversicherung 

Mediziner und Freiberufler 15,00 Euro 340,00 Euro  130,00 Euro
Selbstständige Gewerbetreibende 15,00 Euro 130,00 Euro  130,00 Euro
Alle übrigen 15,00 Euro 130,00 Euro    80,00 Euro

Auf die Höchstsätze müssen bestehende Krankenhaustagegelder bei anderen Unternehmen in voller Höhe angerechnet werden.

Tarif uni-KU Mindestsatz Höchstsatz

 10,00 Euro 135,00 Euro

Tarif uni-KT Mindestsatz Höchstsatz

 10,00 Euro 690,00 Euro

Tarifstufen

uni-KT 15 10,00 Euro 130,00 Euro
uni-KT 22 10,00 Euro 130,00 Euro
uni-KT 29 10,00 Euro 130,00 Euro  
uni-KT 43 – 183 10,00 Euro 690,00 Euro

In den Tarifstufen uni-KT 15 bis uni-KT 29 können zusammen höchstens 130,00 Euro, bei freien Berufen 260,00 Euro abgesichert 
werden.

Auf die Höchstsätze müssen folgende Tagegelder angerechnet werden:

 Krankengeld bei gesetzlichen Krankenversicherungen

 Krankentagegeld bei privaten Krankenversicherungen
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6. Zusatzversicherung

Ambulante Zusatzversicherung

Die Tarife uni-med|A und uni-EZ können nicht miteinander kombiniert werden.

Zahnzusatzversicherung

Die Tarife uni-dent|Komfort und uni-dent|Privat können nicht miteinander kombiniert werden.

Pflegezusatzversicherung

Die Tarife uni-PT-Komfort und uni-PT-Premium können nicht miteinander kombiniert werden.

Die Tarifstufen uni-PV plus 50 und uni-PV plus 100 können nicht miteinander kombiniert werden.

Der Tarif uni-PT-Komfort bzw. uni-PT-Premium kann mit dem Tarif uni-PV plus kombiniert werden.

Kurtagegeld

Der Abschluss des Tarifes uni-KU ist nur möglich, wenn eine Versicherung nach Tarifen mit Kostenerstattung für ambulante und stationäre 
Heilbehandlung besteht oder gleichzeitig abgeschlossen wird.

uniVersa Krankenversicherung a.G.
Sulzbacher Straße 1-7
90489 Nürnberg
Postanschrift: 90333 Nürnberg

Telefon: +49 911 5307-0
Telefax: +49 911 5307-1788
www.universa.de
info@universa.de

Sitz der Gesellschaft: Nürnberg
Registergericht Nürnberg, HRB 540
Aufsichtsrat: Prof. Hubert Karl Weiler (Vors.)
Vorstand: Michael Baulig (Vors.),
Werner Gremmelmaier, Frank Sievert

Steuer-Nr. 241/101/00155
Postbank AG Nürnberg
IBAN: DE60 7601 0085 0090 5008 53
BIC: PBNKDEFF760
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